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Beschluß 
des Ministerrates 

der Deutschen Demokratischen Republik 
und des Bundesvorstandes 

des Freien Deutschen Gewerkschaf tsbundes 
über die Richtlinie 

zur Arbeit mit dem Betriebskollektivvertrag

vom 23. Mai 1985

1. Die „Richtlinie des Ministerrates der Deutschen Demo
kratischen Republik und des Bundesvorstandes des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes zur Arbeit mit dem Be
triebskollektivvertrag“ wird bestätigt. (Anlage)

2. Der Beschluß tritt am 1. Juli 1985 in Kraft. Die Richtlinie 
gilt erstmalig für die Ausarbeitung der Betriebskollektiv
verträge 1986.

3. Es tritt außer Kraft:
Beschluß des Ministerrates der Deutschen Demokratischen 
Republik und des Bundesvorstandes des Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes vom 10. Juli 1975 zur Richtlinie für 
die jährliche Ausarbeitung der Betriebskollektivverträge 
(GBl. I Nr. 31 S. 581).

Berlin, den 23. Mai 1985

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. S t o p h 
Vorsitzender

Bundesvorstand 
des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes

T i s c h
Vorsitzender

Anlage
zu vorstehendem Beschluß

Richtlinie 
des Ministerrates 

der Deutschen Demokratischen Republik 
und des Bundesvorstandes 

des Freien Deutschen Gewerksdiaftsbundes 
zur Arbeit mit dem Betriebskollektivvertrag

Bei der erfolgreichen Fortsetzung der auf das Wohl des 
Volkes und die Sicherung des Friedens gerichteten Politik der 
SED und des sozialistischen Staates nehmen die Betriebs
kollektivverträge einen wichtigen Platz ein.

Die Betriebskollektivverträge haben zum Ziel, die Initia
tiven der Werktätigen im sozialistischen Wettbewerb auf ein 
dynamisches und kontinuierliches Wirtschaftswachstum zu 
richten und damit die Voraussetzungen für die weitere Erhö
hung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus zu 
schaffen.

Sie fördern die Schöpferkraft der Werktätigen, auf dem 
Wege der umfassenden Intensivierung durch Beschleunigung 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts einen wachsen
den Beitrag zur Steigerung der Arbeitsproduktivität und Erhö
hung des Nationaleinkommens zu leisten.

Die Betriebskollektivverträge tragen dazu bei, für die Werk
tätigen die Einheit von Wdrtschafts- und Sozialpolitik in der 
täglichen Arbeit durch die planmäßige Entwicklung der Ar- 
beits- und Lebensbedingungen unmittelbar erlebbar zu ma
chen, ihr Leistungsvermögen sowie ihre Leistungsbereitschaft 
zu entfalten und ihr Kultur- und Bildungsniveau zu erhöhen.

Als wichtige Instrumente der sozialistischen Demokratie, der 
Gewerkschaftsarbeit und der staatlichen Leitungstätigkeit 
sichern die Betriebskollektivverträge in Einheit mit den Be
triebsplänen und Wettbewerbsbeschlüssen die unmittelbare 
Teilnahme der Werktätigen an der Leitung und Planung des 
Betriebes.

Für die jährliche Ausarbeitung und ständige Arbeit mit den 
Betriebskollektivverträgen gelten folgende Bestimmungen:


